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Anlage 2 zu Drucksachen-Nr. 4325/2020-2025/3 
 
 

Beschlüsse der Bezirksvertretungen für bezirkliche Schulen  
 
 
BV Dornberg 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen- 
Zusatzbeschluss: 
„Die Bezirksvertretung Dornberg wird im Januar 2023 Details zu Besonderheiten an den 
Dornberger Schulen diskutieren, konkretisieren und sodann in einem weiteren Beschluss 
mitteilen.“ 
Zusatzbeschluss: 
„Die Bezirksvertretung Dornberg beauftragt die Verwaltung, zu prüfen, ob: 
1. eine abendliche Schließung des Schulhofes an der Grundschule Schröttinghausen 
entbehrlich sei, da dieser eingezäunt ist und dort aktuell keine Probleme bekannt seien. 
2. eine automatische/zeitliche Schließung an allen Schulhöfen eingerichtet werden könne, 
damit die Beauftragung eines Wach-/Schließdienstes entbehrlich würde. 
3. an den Schulhöfen eine Beschilderung aufgestellt werden könne, die die Verhaltens- und 
Nutzungsregeln darstellt – in Text und unter Hinzuziehung von Piktogrammen.“ 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Grundschulverbund Wellensiek 
Grundschulverbund Dornberg 
Grundschule Babenhausen/Leineweberschule 
 
 
 
BV Gadderbaum 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig abgelehnt- 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Martinschule 
 
 
 
BV Heepen 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig beschlossen- 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Wellbachschule 
Grundschule Altenhagen 
Grundschule Brake 
Grundschule Am Homersen 
Grundschule Heeperholz 
Grundschule Milse 
Grundschule Oldentrup 
Realschule Am Schlehenweg 
Realschule Heepen 
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BV Jöllenbeck 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig abgelehnt- 
Beschluss: 
„Die Vorlage der Verwaltung wird abgelehnt. 
Stattdessen empfiehlt die BV Jöllenbeck dem Schul- und Sportausschuss zu beschließen: 
1. Möglichst viele Schulhöfe sollen außerhalb der Schulzeiten für Kinder und Jugendliche zur 
Verfügung stehen. Die Verwaltung erarbeitet dazu mit den jeweiligen Schulleitungen 
individuelle, quartiers- und schulbezogene Lösungen, um die Öffnung der Schulhöfe für die 
Schulen möglich zu machen. Der reibungslose Ablauf des Schulbetriebs hat dabei oberste 
Priorität. 
2. Die Verwaltung stellt den Schulleitungen eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, die 
kurzfristig auf Anforderung der Schulen tätig werden kann, um auftretende Schäden durch 
Vermüllung, Vandalismus oder ähnlichem umgehend, mindestens aber am gleichen Schultag 
der Meldung, zu beseitigen, um einen reibungslosen und ungestörten Schulbetrieb zu 
gewährleisten. 
3. Die Verwaltung stellt sicher, dass kurzfristig eine Bestreifung von Schulgeländen möglich 
ist, wenn es dort wiederholt zu Vorkommnissen kommt, um Störungen frühestmöglich zu 
unterbinden, bevor sich Fehlverhalten von Gruppen etablieren kann. 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Grundschule Dreekerheide 
Grundschule Theesen 
Grundschule Vilsendorf 
Grundschule Am Waldschlösschen 
Realschule Jöllenbeck 
 
 
 
BV Senne 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig beschlossen- 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Bahnhofschule 
Buschkampschule 
Grundschule Windflöte 
Realschule Senne 
 
 
 
BV Brackwede 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen- 
Beschluss: 
„Brocker Schule: Schulende bis 19 Uhr 
Frölenbergschule: Schulende bis 19 Uhr 
Vogelruthschule: Schulende bis 19 Uhr 
Queller Schule: Schulende bis 19 Uhr 
Grundschule Ummeln: Schulende bis 19 Uhr 
Südschule: Schulende bis 19 Uhr 
Brackweder Realschule, Kölner Straße: Die bisherigen Regelungen (Öffnung von 7:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr und eine Beschilderung mit Schulhoföffnungszeiten ist nicht vorhanden) sind 
beizubehalten. 
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Brackweder Realschule, Stadtring: Die bisherigen Regelungen (Öffnung von 7:00 Uhr bis 
22:00 Uhr und eine Beschilderung mit Schulhoföffnungszeiten ist nicht vorhanden) sind 
beizubehalten. Zudem wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob die geltenden Öffnungs- 
und Schließzeiten für den Fußweg vom Stadtring zur Erfurter Straße eingehalten werden. 
Wenn nicht, sind diese ab sofort einzuhalten (Beschluss der Bezirksvertretung Brackwede vom 
04.03.2021, TOP 8). 
Des Weiteren beauftragt die Bezirksvertretung Brackwede die Verwaltung, die 
außerschulische Nutzung von Schulaußenanlagen durch Dritte auch am Sonntag von 9:00 
Uhr bis 19:00 Uhr zu ermöglichen. Des Weiteren ist eine Evaluation nach sechs Monaten 
durchzuführen.“ 
 
 
 
BV Mitte 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-abweichend vom Beschlussvorschlag mit Mehrheit beschlossen- 
Beschluss: 
„1. Die Bezirksvertretung Mitte empfiehlt die Öffnung der Schulhöfe für alle Schulen im 
Stadtbezirk Mitte, die dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt haben.  
2. Für die restlichen Schulen, die dem Verwaltungsvorschlag nicht bzw. nur unter 
entsprechenden Bedingungen zugestimmt haben oder gar nicht geantwortet haben, wird die 
Verwaltungsvorlage abgelehnt.  
3. Für die unter Punkt 2 benannten Schulen empfiehlt die Bezirksvertretung der Verwaltung, 
mit diesen Schulen Gespräche zu führen mit dem Ziel, gemeinsam individuelle Regelungen 
zu suchen, die den Gegebenheiten der jeweiligen Schule Rechnung tragen. 
4. Ziel ist es, möglichst viele Öffnungen, auch sonntags, zu erhalten und wieder zu 
ermöglichen.“ 
 
bezirksbezogene Schulen, die dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt haben: 
Diesterwegschule 
Fröbelschule 
Hellingskampschule 
Stapenhorstschule 
Rußheideschule 
Volkeningschule 
 
 
bezirksbezogene Schulen, die dem Verwaltungsvorschlag nicht zugestimmt oder keine 
Rückmeldung gegeben haben: 
Bückardtschule 
Klosterschule 
Luisenschule 
Bosseschule 
Gertrud-Bäumer-Schule 
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BV Schildesche 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig abgelehnt- 
Beschluss: 
„Die BV Schildesche lehnt den vorgelegten Entwurf ab. Aus Sicht der BV sollen zunächst 
allgemeine Kriterien für die Öffnung der Schulhöfe entwickelt werden und dann mit den 
Schulleitungen quartiersbezogene, individuelle Lösungen gefunden werden. Dabei soll 
insgesamt das Ziel verfolgt werden, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten möglichst viele 
Schulhöfe für Kinder und Jugendliche zu öffnen, wo es sinnvoll, wünschenswert und möglich 
ist. Die BV Schildesche verweist dabei auf die Stellungnahme der Schildescher 
Schulleitungen.“ 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Bültmannshofschule 
Eichendorffschule 
Plaßschule 
Stiftsschule 
Sudbrackschule 
Hamfeldschule 
 
 
 
BV Sennestadt 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-abweichend vom Beschlussvorschlag einstimmig beschlossen- 
„Die Bezirksvertretung Sennestadt beschließt für die bezirksbezogenen Schulen in Sennestadt 
die Öffnung der Schulaußenanlagen und Freigabe zur Nutzung durch Kinder bis zu 14 Jahren. 
Die durch den Wegfall des erforderlichen Schließdienstes zur Öffnung der befriedeten Schulen 
freiwerdenden Haushaltsmittel sollen zusätzliche Streetworker für Sennestadt finanzieren.“ 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Astrid-Lindgren-Schule 
Brüder-Grimm-Schule 
Hans-Christian-Andersen-Schule 
Theodor-Heuss-Schule 
 
 
 
BV Stieghorst 
Beschluss zur Beschlussvorlage 4325/2020-2025/1: 
-einstimmig abgelehnt- 
 
bezirksbezogene Schulen: 
Osningschule 
Stieghorstschule 
Grundschule Hillegossen 
Grundschule Ubbedissen 
 


